
 1  von 5 

Amt Lebus 28. November 2019 

Amt Lebus 

Niederschrift  

über die Sitzung des Amtsausschusses Lebus  

 

Sitzungstermin: Dienstag, den 26.11.2019 

Sitzungsbeginn: 18:30 Uhr 

Sitzungsende: 20:40 Uhr 

Sitzungsort: Beratungsraum im Amtsgebäude, Breite Straße 1, 15326 

Lebus 

Anwesend: 

 

Vorsitzender 

Herr Detlef Schieberle    

 

Mitglieder 

Frau Britta Fabig    

Herr Frank Fries    

Herr Peter Heinl    

Herr Uwe Köcher    

Herr Thomas Mix    

Herr Dr. Joachim Naumann    

Frau Sabine Rosslau   Vertretung für Herrn Joachim Kretsch-

mann 

Herr Urs Walter    

 

Geladene Gäste 

Frau Kühlewind    

 

Amtsverwaltung 

Herr Heiko Friedemann    

Herr Mike Bartsch    

Frau Iris Frackowiak    

 

Schriftführung 

Frau Vivien Schulz    

 

 

Nicht anwesend: 

 

Mitglieder 

Herr Joachim Kretschmann    

Herr Dr. Steffen Steiner    
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Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

   1. Zur Geschäftsordnung 

   1.1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 

   1.2. Feststellung von Ausschließungsgründen 

   1.3. Feststellung der Beschlussfähigkeit 

   1.4. Einwendungen gegen die Niederschrift öffentlicher Teil vom 23.07.2019 

   1.5. Auswertung der Niederschrift öffentlicher Teil vom 23.07.2019 

   2. Einwohneranfragen 

   3. Ernennung des neugewählten Amtsdirektors 

   4. Information zum Zweckverband digitale Kommunen Brandenburg (BE: Frau Kühlewind, 

Städte- und Gemeindebund Brandenburg) 

   5. Beratung und Beschlussfassung zum Zweckverband digitale Kommunen Brandenburg 

(AL/202/2019) 

   6. Beratung und Beschlussfassung zum Zweckverband digitale Kommunen Brandenburg - 

wirtschaftliche Betätigung (AL/203/2019) 

   7. Sonstiges 

Nicht öffentlicher Teil 

   8. Einwendungen gegen die Niederschriften nicht öffentlicher Teil vom 23.07.2019 und 

15.10.2019 

   9. Auswertung der Niederschriften nicht öffentlicher Teil vom 23.07.2019 und 15.10.2019 

   10. Sonstiges 

 

Öffentlicher Teil 

1. Zur Geschäftsordnung 

 

 

 

1.1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 

Die Einladungen sind allen Amtsausschussmitgliedern ordnungs- und fristgemäß zugegangen. 

Beanstandungen wurden nicht erhoben. 

 

 

 

 

1.2. Feststellung von Ausschließungsgründen 

Es sind keine Ausschließungsgründe angezeigt. 

 

 

 

 

1.3. Feststellung der Beschlussfähigkeit 

Von 10 Abgeordneten sind 9 anwesend. Somit ist die Beschlussfähigkeit gegeben. 

 

 

 

 

1.4. Einwendungen gegen die Niederschrift öffentlicher Teil vom 23.07.2019 

Einwendungen gegen die Niederschrift öffentlicher Teil vom 23.07.2019 werden nicht erhoben. 



 3  von 5 

 

 

 

 

1.5. Auswertung der Niederschrift öffentlicher Teil vom 23.07.2019 

Eine Auswertung ist nicht erforderlich. 

 

 

 

2. Einwohneranfragen 

Keine. 

 

 

 

3. Ernennung des neugewählten Amtsdirektors 

Herr Schieberle ernennt Herrn Bartsch mit Wirkung vom 01.01.2020 für die Dauer von 8 Jahren 

zum Amtsdirektor. Herr Bartsch bedankt sich bei den Mitgliedern des Amtsausschusses. 

 

Herr Friedemann wird von Herrn Schieberle verabschiedet sich. Herr Friedemann ist dankbar für 

das entgegengebrachte Vertrauen der letzten 16 Jahre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Information zum Zweckverband digitale Kommunen Brandenburg (BE: Frau 

Kühlewind, Städte- und Gemeindebund Brandenburg) 

Frau Kühlewind vom Städte- und Gemeindebund stellt sich und das Projekt zur Digitalisierung 

in den Städten und Gründung eines Zweckverbandes „digitale Kommunen Brandenburg“ vor. 

 

In der Präsentation geht es um die Ausgangslage im Land Brandenburg, die Ziele der interkom-

munalen Kooperation und die Aufgaben und Vorteile der Gründung des Zweckverbandes „digi-

tale Kommunen Brandenburg“-ZVdKBbg (siehe Anlage).  

 

Im Anschluss an die Präsentation konnten Fragen an Frau Kühlewind gestellt werden. Folgend 

sind die wichtigsten Informationen daraus zusammengefasst. 

Die derzeitige Technik der Gemeinden/Stadt und des Amtes bleiben weiterhin Eigentum derer 

und gehen nicht in den Besitz des Zweckverbandes über. Der Datenschutz ist auch hier nicht zu 

vernachlässigen, denn die EU-Datenschutzverordnung schreibt den Umgang mit den sensiblen 

Daten vor. Der Datenschutzbeauftragte hat jederzeit die Möglichkeit unangekündigt das Rechen-

zentrum zu besuchen um, zu prüfen, ob die Vorgaben eingehalten werden. Alle Daten werden im 

Rechenzentrum Cottbus gespeichert, dieses erfolgt nicht Cloudbasiert. 
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Die Verbandsleitung soll zunächst kommissarisch für 2 Jahre eingestellt werden, danach erfolgt 

die Wahl für die Dauer von 8 Jahren. Die Einstellung erfolgt hauptamtlich, dabei kann in der 

Verbandsversammlung über die Einstellungsvoraussetzungen und über das Gehalt abgestimmt 

werden. 

 

Der Vorteil der Gründungsmitgliedschaft liegt in den niedrigeren Forderungen aus dem Leis-

tungs- und Entgeltverzeichnis. Eine ähnliche Zweckgemeinschaft ist im Land Brandenburg nicht 

angesiedelt, in anderen Bundesländern gibt es jedoch dergleichen.  

 

 

 

5. Beratung und Beschlussfassung zum Zweckverband digitale Kommunen Bran-

denburg (AL/202/2019) 

 

Beschluss-Nr.: 17-11/2019 

Der Amtsausschuss beschließt, dass das Amt Lebus frühestens zum 1. Januar 2020 gemeinsam 

mit der Stadt Cottbus/Chósbuz und anderen Kommunen Brandenburgs einen Zweckverband „di-

gitale Kommunen Brandenburg“ auf der Basis des Gesetztes über kommunale Gemeinschaftsar-

beit im Land Brandenburg (GKGBbg) und der dieser Vorlage beigefügten Unterlagen bilden. 

 

Der Amtsausschuss beschließt hierzu die in der Anlage 1 beigefügte Zweckverbandssatzung „di-

gitale Kommunen Brandenburg“ als Vereinbarung zur Bildung des Zweckverbandes.  

 

Abstimmungsergebnis:    Ja: 3    Nein: 2    Enthaltung: 4 

 

6. Beratung und Beschlussfassung zum Zweckverband digitale Kommunen Bran-

denburg - wirtschaftliche Betätigung (AL/203/2019) 

 

Beschluss-Nr.: 18-11/2019 

Der Amtsausschuss beschließt: 

1. Der Zweckverband „digitale Kommunen Brandenburg“ dessen Mitglied das Amt Lebus 

werden wird, wird sich wirtschaftlich betätigen. 

2. Der Amtsausschuss stellt fest, dass der öffentliche Zweck die wirtschaftliche Betätigung 

rechtfertigt. Ferner steht die wirtschaftliche Betätigung nach Art und Umfang in einem 

angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Zweckverbandes sowie zum voraus-

sichtlichen Bedarf. 

3. Der Amtsausschuss hält eine wirtschaftliche Betätigung des Zweckverbandes „digitale 

Kommunen Brandenburg“ aus öffentlichem Interesse aus den dargelegten Gründen für 

erforderlich. 

 

 

Abstimmungsergebnis:    Ja: 8    Nein: 0    Enthaltung: 1 

 

7. Sonstiges 

Als Terminvorschläge für die nächsten Amtsausschusssitzungen 2020 werden benannt: 

 14.01.2020 in Treplin 

 22.04.2020 in Zeschdorf 

 17.06.2020 in Reitwein 

 16.09.2020 in Podelzig 

 09.12.2020 in Lebus 
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Für einen möglichen Termin zur Klausurberatung im Dezember 2019 soll Herr Richter Termin-

vorschläge machen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detlef Schieberle 

Vorsitz 

des Amtsausschusses 
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